
 
 

 

ANHANG 4 

 

Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 

 

Artikel 3  Allgemeine Bedingungen für den Transport von Tieren  

 

Niemand darf eine Tierbeförderung durchführen oder veranlassen, wenn den Tieren dabei Verletzungen oder 

unnötige Leiden zugefügt werden könnten.  

Darüber hinaus müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

a) Vor der Beförderung wurden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um die Beförderungsdauer so 

kurz wie möglich zu halten und den Bedürfnissen der Tiere während der Beförderung Rechnung zu 

tragen. 

b) Die Tiere sind transportfähig. 

c) Die Transportmittel sind so konstruiert, gebaut und in Stand gehalten und werden so verwendet, dass den 

Tieren Verletzungen und Leiden erspart werden und ihre Sicherheit gewährleistet ist.  

d) Die Ver- und Entladevorrichtungen sind so konstruiert, gebaut und in Stand gehalten und werden so 

verwendet, dass den Tieren Verletzungen und Leiden erspart werden und ihre Sicherheit gewährleistet 

ist. 

e) Die mit den Tieren umgehenden Personen sind hierfür in angemessener Weise geschult oder qualifiziert 

und wenden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit weder Gewalt noch sonstige Methoden an, die die Tiere 

unnötig verängstigen oder ihnen unnötige Verletzungen oder Leiden zufügen könnten. 

f) Der Transport zum Bestimmungsort erfolgt ohne Verzögerungen, und das Wohlbefinden der Tiere wird 

regelmäßig kontrolliert und in angemessener Weise aufrechterhalten. 

g) Die Tiere verfügen entsprechend ihrer Größe und der geplanten Beförderung über ausreichend 

Bodenfläche und Standhöhe. 

h) Die Tiere werden in angemessenen Zeitabständen mit Wasser und Futter, das qualitativ und quantitativ 

ihrer Art und Größe angemessen ist, versorgt und können ruhen. 

 


